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Allgemeine Geschéaftsbedingungen
far die an Motorgeraten, landwirtschaftlichen Maschinen, Gera-
ten und Bedarfsgegenstanden sowie Baumaschinen fir Verbraucher

der Firma Béauerle GbR Landtechnik / Obsterntetechnik in Burgstetten
Stand Dezember 2021

. Allgemeines

1. Nachstehende Reparaturbedingungen gelten fur alle Vertrage und
sonstigen Leistungen einschlieRlich samtlicher Beratungsleistun-
gen, die nicht Gegenstand eines eigenstandigen Beratungsver-
trags sind und sofern sie nicht mit der ausdricklichen, schriftlichen
Zustimmung des Auftragnehmers abgeéandert oder ausgeschlos-
sen werden. Sie gelten fur Vertrage, die mit Kunden geschlossen
werden, die Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind. Haupt- oder
nebenberuflich tatige Landwirte, die aus ihrer Tatigkeit Einkunfte
erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes.

2. Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber (Kunde) und Auftrag-
nehmer (Werkstatt) sind verbindlich, wenn der Auftraggeber einen
Auftragsschein unterzeichnet, der diese Reparaturbedingungen
enthélt bzw. auf deren Aushang im Geschéftslokal hinweist. Das-
selbe gilt, wenn der Auftraggeber die schriftliche Auftragsbestéti-
gung mit diesen Bedingungen vor Beginn der Arbeiten erhalten
hat.

3. Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sollen im
Auftragsschein bzw. Bestatigungsschreiben aufgenommen wer-
den.

4. Im Auftragsschein bzw. dem Bestatigungsschreiben sind die zu
erbringenden Leistungen zumindest stichwortartig zu bezeichnen.
Anderungen oder Erweiterungen des Instandsetzungsauftrags
kénnen auch mundlich erfolgen. Bei einem Wert der Anderung
bzw. Erweiterung von mehr als 10% der urspriinglich veranschlag-
ten Kosten des Auftrags folgt fiir den Fall der mindlichen Abspra-
che ein Bestatigungsschreiben des Auftragnehmers.

5. Die Instandsetzungsarbeiten erfolgen — soweit nichts anderes
vereinbart ist — in der Werkstatt des Auftragnehmers (Erfillungs-
ort).

6. Der Auftrag umfasst die Erméachtigung, Unterauftrdge zu erteilen,
Probefahrten und — soweit erforderlich — Uberfiihrunsfahrten vor-
zunehmen.

7. Soweit fir den Reparaturgegenstand eine Zulassung nach StVZO
besteht, ibergibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer bei Ertei-
lung des Auftrags die Zulassungsbescheinigung Teil 1.

Il. Nichtteilnahme an der Verbraucherschlichtung

Der Auftragnehmer beteiligt sich nicht an Verbraucherschlichtungsver-
fahren nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.

1. Kostenvoranschlag, Kosten fiir nicht durchgefuihrte Auftrage

1. Wird vor Ausfihrung des Auftrages ein Kostenvoranschlag mit
verbindlichen Preisansétzen gewdinscht, ist dies ausdriicklich an-
zugeben. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich,
wenn er schriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet wird.
Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen
kdnnen dem Auftraggeber berechnet werden; dies gilt insbesonde-
re dann, wenn in diesem Zusammenhang Arbeiten an dem zu re-
parierenden Gerét (Fehlersuche etc.) durchgefiihrt wurden. Im
Falle der Auftragserteilung werden im Rahmen der Abgabe des
Kostenvoranschlages berechnete Leistungen nicht nochmals be-
rechnet.

2. Der entstandene und zu belegende Aufwand wird dem Auftragge-
ber in Rechnung gestellt (Fehlersuchzeit = Arbeitszeit). Wenn ein
Auftrag aus Grunden nicht durchgefiihrt werden kann, die der Auf-
tragnehmer nicht zu vertreten hat, ist der entstandene Aufwand
dennoch vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt insbesondere

a)wenn der beanstandete Fehler bei der Uberpriifung nicht auftrat;
b) der Auftraggeber den vereinbarten Termin schuldhaft versaumt;

c) der Auftrag wahrend der Durchfiihrung gemaf § 648 BGB ge-
kiindigt wurde, ohne dass hierfur ein Umstand urséchlich war,
den der Auftragnehmer zu vertreten hat.

3. Die Preisangaben im Auftragsschreiben sowie beim Kostenvoran-
schlag verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

IV. Fertigstellung

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlich als verbindlich
bezeichneten Fertigstellungstermin einzuhalten. Bei spater erteilen
Zusatz- und Erweiterungsauftragen oder bei notwendigen zusatzli-
chen Instandsetzungsarbeiten verschiebt sich dieser Termin je-
doch entsprechend. Gleiches gilt, sofern die Verlangerung fir den
Auftraggeber zumutbar ist. Der Auftragnehmer wird dem Auftrag-
geber den neuen Fertigstellungstermin mitteilen.

Halt der Auftragnehmer einen schriftlich verbindlich zugesagten
Fertigstellungstermin langer als 24 Stunden aus von ihm zu vertre-
tenden Griinden nicht ein, so hat er auf Verlangen dem Auftragge-
ber fur die Zeit des Verzugs eine mdglichst gleichwertige Ersatz-
maschine bzw. ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug kostenlos zur
Verflgung zu stellen oder 80% der Kosten flr die Anmietung einer
gleichwertigen Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeugs zu
erstatten. Ein schriftlich verbindlich zugesagter Fertigstellungster-
min gilt nur dann als Fixtermin im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 2
BGB, wenn der Auftraggeber bei Erteilung des Auftrags erklart,
dass er nach dem vereinbarten Termin kein Interesse mehr an der
Leistung hat. Kann der Fertigstellungstermin infolge héherer Ge-
walt oder schwerwiegender, unverschuldeter und unvorhergese-
hener Betriebsstérungen, wie etwa rechtmafige Streiks, Aussper-
rung, unverschuldetes Ausbleiben von Arbeitskréften oder von
Zulieferung nicht eingehalten werden, besteht keine Schadener-
satzpflicht. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, den Auftrag-
geber Uber diese Verzdgerungen zu unterrichten, soweit dies mog-
lich und zumutbar ist. Das gleiche gilt, falls sich die Fertigstellung
infolge von Zusatz- und Ersatzauftragen oder infolge notwendiger
zusatzlicher Instandsetzungsarbeiten erheblich verzdgert. Diese
Regelungen stellen keine Einschrankung der Verpflichtung des
Auftragnehmers zur sorgfaltigen Auswahl von Fachkraften und
Vorlieferanten dar. Ein gesetzliches Ricktrittsrecht bleibt ebenfalls
unberdihrt.

V. Abnahme

Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftragneh-
mer erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, im Betrieb des
Auftragsnehmers. Wiinscht der Auftraggeber Abnahme und Uber-
gabe an einem anderen Ort, so erfolgt diese auf seine Rechnung
und Gefahr. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, die erfor-
derliche Sorgfalt bei der Uberfiihrung zu beachten.

Der Auftraggeber kommt in Verzug (Annahmeverzug, § 293 BGB),
wenn er nicht innerhalb einer Woche nach Meldung der Fertigstel-
lung, Aushandigung oder Ubersendung der Rechnung den Auf-
tragsgegenstand abholt. Bei Reparaturarbeiten, die vereinba-
rungsgemaf innerhalb eines Arbeitstages ausgefihrt werden, ver-
kiirzt sich die Frist auf zwei Tage.

Bei Annahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsubliche
Aufbewahrungsgebihr fir den Auftragsgegenstand berechnen.
Der Auftragsgegenstand kann nach Ermessen des Auftragneh-
mers auch anderweitig zu den Ublichen Bedingungen aufbewahrt
werden. Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten
des Auftraggebers.

VI. Berechnung des Auftrages und Zahlung

Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine
angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Die Hohe der Voraus-
zahlung richtet sich nach dem zu erwartenden Zeitaufwand und
dem Wert der zu beschaffenden Materialien.

Bei der Berechnung von Instandsetzungen sind sowohl im Kosten-
voranschlag als auch in der Rechnung die Preise fir verwendete
Ersatzteile, Materialien und Sonderleistungen sowie die Preise fur
die Arbeitsleistungen jeweils gesondert auszuweisen. Wird der
Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages ausge-
fuhrt, so geniigt eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag,
wobei lediglich zuséatzliche Arbeiten besonders aufzufuihren sind.

Die gesetzliche Umsatzsteuer geht zu Lasten des Auftraggebers.

Die Vergitung der Instandsetzungsarbeiten ist, soweit nichts
anderes vereinbart wird, sofort bei Abnahme fallig, spatestens je-
doch innerhalb einer Woche ab Zugang der Fertigstellungsanzeige
und Aushandigung oder Ubersendung der Rechnung.

Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, es
sei denn, die Gegenforderung ist vom Auftragnehmer anerkannt,
es liegt ein rechtskréaftiger Titel vor oder die Gegenforderung ist
unbestritten. Ausgenommen sind Gegenforderungen und Ansprii-
che des Auftraggebers aus demselben Auftrag.

Soweit sich der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug befindet,
ist der Auftragnehmer berechtigt, fiir den falligen Rechnungsbetrag
Verzugszinsen mit 5% p.a. Uber dem Basiszinssatz (8 247 BGB)
zu berechnen. Die Verzugszinsen sind héher anzusetzen, wenn
der Auftragnehmer eine Belastung mit einem hoéheren Zinssatz
nachweist. Sie sind niedriger anzusetzen, wenn der Auftraggeber
eine Belastung mit niedrigerem Zinssatz nachweist.
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VII. Pfandrecht

1. Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem
Auftrag ein Pfandrecht an dem Auftragsgegenstand zu (§8 647
BGB). Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen
aus fruher durchgefuhrten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und
sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem
Auftragsgegenstand in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

2. Fur sonstige Anspriiche aus der Geschéftsverbindung gilt das
vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind oder ein
rechtskraftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Auf-
traggeber gehort.

VIIl. Mangelanspriche

Der Auftragnehmer leistet fur die in Auftrag gegebenen Arbeiten in
folgender Weise Gewahr:

1. Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis
eines Mangels ab, so stehen ihm Gewahrleistungsanspriiche in
dem nachfolgend beschriebenen Umfang nur zu, wenn er sich
diese bei Abnahme vorbehélt.

2. Die Gewahrleistungsfrist richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen.

3. Es wird weiter keine Gewahr ubernommen fir Schaden, die aus
nachfolgenden Griinden entstanden sind: Ungeeignete oder un-
sachgeméaRe Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebset-
zung durch den Auftraggeber oder Dritte, versdumte Wartungsar-
beiten, wenn diese vom Hersteller empfohlen werden, normale
Abnutzung - insbesondere von Verschleiteilen -, fehlerhafte oder
nachlassige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austausch-
werkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund,
chemische, elektronische oder elektrische Einflisse, sofern sie
nicht auf ein Verschulden des Auftragnehmers zurtckzufihren
sind.

4. Die Behebung gewahrleistungspflichtiger Mangel erfolgt auf
Kosten des Auftragnehmers in seinem Betrieb.

5. Wenn der Auftragnehmer die Instandsetzung oder die Nachbesse-
rung schuldhaft mangelhaft ausfuhrt, ist der Auftraggeber berech-
tigt, von diesem kostenlose Stellung einer Ersatzmaschine bzw.
eines Ersatzfahrzeuges oder Erstattung von 80 % der Kosten fiur
die Anmietung einer gleichwertigen Ersatzmaschine bzw. eines
Ersatzfahrzeuges zu verlangen. Weitergehende Schadenersatz-
anspriiche sind — auf3er in Fallen des Vorsatzes oder der groben
Fahrléassigkeit — ausgeschlossen. Die Regelung der Ziffern IX.. und
X. bleiben hiervon unberiihrt. In allen anderen Fallen, insbesonde-
re bei Ausschluss der Gewaéhrleistung nach Ziffer VIIL.3., ist ein
Anspruch auf kostenlose Stellung einer Ersatzmaschine ausge-
schlossen.

6. Bei mehrmaligem — in der Regel zweimaligem - Fehlschlagen der
Nachbesserung kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergi-
tung oder Riickgangigmachung des Vertrages verlangen.

7. Die Beseitigung eines gewahrleistungspflichtigen Mangels in einer
anderen Fachwerkstatt bedarf der vorherigen Zustimmung des
Auftragnehmers. Eine Ausnahme gilt fir zwingende Notfélle; der
Auftragnehmer ist in diesem Fall unverzuglich unter Angabe von
Name und Anschrift dieser Fachwerkstatt zu benachrichtigen. In
jedem Fall hat der Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen
zu lassen, dass es sich um die Durchfiihrung einer Méngelbeseiti-
gung des Auftragnehmers handelt und dass diesem ausgebaute
Teile wahrend einer angemessenen Frist zur Verfiigung zu halten
sind. Der Auftragnehmer ist zur Erstattung der dem Auftraggeber
nachweislich entstandenen Reparaturkosten verpflichtet. Der Auf-
traggeber ist verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die Kosten fiir
die Mé@ngelbeseitigung mdglichst niedrig gehalten werden.

8. Anspriiche wegen Sachméngeln hat der Auftraggeber beim
Auftragnehmer geltend zu machen; bei mindlichen Anzeigen han-
digt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine schriftliche Bestati-
gung uber den Eingang der Anzeige aus.

IX. Haftung fir sonstige Schaden

1. Die Haftung fir den Verlust von Geld und Wertsachen jeglicher
Art, die nicht ausdriicklich in Verwahrung genommen sind, ist aus-
geschlossen.

2. Sonstige Anspriiche des Auftraggebers, die nicht in Abschnitt VII.
,Haftung fir Sachmangel“ geregelt sind, verjghren in der regelma-
Bigen Verjahrungsfrist.

3. Fiur Schadensersatzanspriuche gegen den Auftragnehmer gelten
die Regelungen in Abschnitt IX. ,Haftung - Probefahrt”, Ziffer 1 und
2 entsprechend.

X. Haftung — Probefahrt

1. Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. Diese ist jedoch — gleichgiiltig aus welchem
Rechtsgrund — ausgeschlossen, soweit eine nicht wesentliche
Pflichtverletzung vorliegt, die weder vorsatzlich noch grob fahrlés-
sig begangen wurde. Dies gilt nicht, soweit Schaden an Leben,
Korper oder Gesundheit entstanden sind oder zugunsten des Auf-
tragnehmers eine Haftpflichtversicherungsdeckung besteht. In
diesem Fall tritt der Auftragnehmer seinen Anspruch gegeniber
der Versicherung an den Auftraggeber ab.

2. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen fiir
einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlassig verursacht
wurde, so haftet der Auftragnehmer beschrénkt: Die Haftung be-
steht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa sol-
cher, die der Auftrag dem Auftragnehmer nach seinem Inhalt und
Zweck gerade auferlegen will oder deren Erflllung die ordnungs-
gemaéRe Durchfiihrung des Auftrags tberhaupt erst erméglicht und
auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmafig vertraut und
vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss
vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.

3. Das Risiko einer Probefahrt geht zu Lasten des Auftraggebers,
wenn er selbst oder sein Beauftragter das Fahrzeug wahrend der
Probefahrt lenkt.

XI. Eigentumsvorbehalt und ersetzte Teile

1. An allen eingebauten Ersatz- und Zubehorteilen sowie Tauschag-
gregaten, welche nicht wesentliche Bestandteile des Auftragge-
genstandes geworden sind, behalt sich der Auftragnehmer bis zur
vollstandigen Bezahlung aller Reparaturrechnungen das Eigentum
vor.

2. Wenn nichts anderes vereinbart worden ist, gehen ersetzte Teile in
das Eigentum des Auftragnehmers tber.

XIl. Erfullungsort und Gerichtsstand

Fur samtliche sich aus dem Rechtsverhéltnis zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer ergebenden Streitigkeiten ist fir den Gerichts-
stand der Ort mafgeblich, an dem die Instandsetzungsarbeiten
ausgefuhrt werden (Erfillungsort, § 29 ZPO).

XIll. Datenschutz

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchfihrung und zur
Direktwerbung und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b), f) DSGVO. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte findet ausschlielich im Rahmen und
zum Zweck von Bonitatsauskiinften an entsprechende Auskunfteien
statt. Die Daten werden geldscht, sobald sie fur die Zweckerfiillung
nicht mehr erforderlich sind. Der Auftraggeber kann der Verwendung
seiner Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit widersprechen
und ist berechtigt, Auskunft tber die beim Auftragnehmer gespeicher-
ten Daten zu beantragen sowie Berichtigung oder Loschung der Daten
zu fordern. Dariiber hinaus hat der Auftraggeber ein Beschwerderecht
bei der Aufsichtsbehdrde (Landesbeauftragter fir den Datenschutz).

Verbraucher — AGB --

Verbraucher — AGB AGB

-- Verbraucher — AGB --

Verbraucher — AGB

Verbraucher — AGB



der Firma Bäuerle GbR Landtechnik / Obsterntetechnik in Burgstetten




